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Müssen Sie einen Datenschutzbeauftragten bestellen? 
 
 
Häufig wissen Unternehmen nicht sicher, ob sie einen betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten bestellen müssen oder nicht.  Falls Sie einen 
Datenschutzbeauftragten bestellen müssen und dieser Verpflichtung nicht 
nachkommen, drohen Ihnen massive Bußgelder. Deshalb sollten Sie unbedingt 
klären, ob Sie zur Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
verpflichtet sind oder nicht.  
Sie können hierfür das Schema der Firma Great Oak IT-Security e.K. verwenden und 
erhalten so schnell eine Antwort. 
 
 
 
 
Zusätzliche Erläuterungen: 
 
 

1) Zu den datenverarbeitenden Personen zählen alle Mitarbeiter, die Kunden-, 
Interessenten-, Lieferanten- und / oder Personaldaten erfassen, nutzen, 
auswerten, verändern, übertragen oder vernichten. Häufig übersehen werden 
Reinigungskräfte, die papiergebundene Daten entsorgen, Haustechniker die 
Festplatten und CDs vernichten, studentische Aushilfen, Auszubildende, 
längerfristige Vertretungen, die Buchhalterin, die einmal im Monat kommt etc. 
Sie alle zählen mit zu den datenverarbeitenden Personen. 
 

2) Wenn Sie Daten verarbeiten die ein besonderes Risiko für die Rechte und die 
Freiheit der Betroffenen aufweisen, müssen die Verfahren vor Einsatz von 
einem Datenschutzbeauftragten geprüft werden. Dies ist bei Daten zur 
Gesundheit, rassischen und ethnischen Herkunft, religiösen Überzeugung, 
politische Meinung, zum Sexualleben und zur Gewerkschaftszugehörigkeit der 
Fall. Beispiele für Verfahren die einer Vorabkontrollpflicht unterliegen sind u.a. 
jede Form der Videoüberwachung, jede Form der Datenverarbeitung der oben 
genannten Daten, Software oder Verfahren zur Bewertung der Persönlichkeit, 
der Leistung, des Verhaltens oder der Fähigkeiten eines Betroffenen. 
 

3) Die geschäftsmäßige Übermittlung von Daten bedeutet, dass Sie Daten in 
irgendeiner Form mit Gewinnabsichten weitergeben. Hierzu zählt u.a. der 
Verkauf oder die Vermietung von Datenbeständen an andere Personen, 
Unternehmen oder Organisationen. 
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Haben Sie zehn 

oder mehr Mitarbeiter?
 (ReinigungskrŠfte, Aushilfen, 
Techniker etc. zŠhlen mit dazu)

Unterliegt eine Form 
der Datenverarbeitung der
Pflicht zur Vorabkontrolle?

(siehe Punkt 2)

nein

Erheben oder verarbeiten 
Sie Daten zur geschŠftmŠ§igen 

†bermittlung, Markt- oder 
Meinungsforschung?

(siehe Punkt 3)

Verarbeiten zehn 
oder mehr Personen 
regelmŠ§ig Daten? 

(siehe Punkt 1)

nein

nein

ja

ja

ja

nein ja

Es ist ein Datenschutz-
beauftragter zu bestellen

Es ist ein Datenschutz-
beauftragter zu bestellen

Es ist ein Datenschutz-
beauftragter zu bestellenSie brauchen keinen 

Datenschutzbeauftragten


